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(57) Hauptanspruch: Werkzeug zum Schneiden von plat-
tenartigen Werkstücken, insbesondere von Blechen, mit ei-
nem ersten Werkzeugteil (2) und mit einem zweiten Werk-
zeugteil (3), die zur Bearbeitung eines zwischen den Werk-
zeugteilen (2, 3) angeordneten Werkstückes in einer Hub-
richtung (4) aufeinander zu bewegbar sind,
• wobei an dem ersten Werkzeugteil (2) wenigstens ei-
ne Schneidkante (11) als Bearbeitungseinrichtung und an
dem zweiten Werkzeugteil (3) wenigstens zwei Gegen-
schneidkanten (15) oder wenigstens zwei Teilbereiche ei-
ner Gegenschneidkante als Gegeneinrichtungen vorgese-
hen sind,
• wobei die Schneidkante (11) an dem ersten Werkzeug-
teil (2) einerseits und die Gegenschneidkanten (15) oder
die Teilbereiche einer Gegenschneidkante an dem zweiten
Werkzeugteil (3) andererseits relativ zueinander um we-
nigstens eine Positionierachse (5, 25) drehbar sind, welche
von einer Werkzeugdrehachse, um welche das erste Werk-
zeugteil (2) drehbar ist und/oder von einer Werkzeugdreh-
achse, um welche das zweite Werkzeugteil (3) drehbar ist,
gebildet wird,
• wobei die Gegenschneidkanten (15) oder die Teilberei-
che einer Gegenschneidkante an dem zweiten Werkzeug-
teil (3) in Richtung der Relativ-Drehbewegung der Schneid-
kante (11) einerseits und der Gegenschneidkanten (15)
oder der Teilbereiche einer Gegenschneidkante anderer-
seits aufeinander folgen und
• wobei durch die Relativ-Drehbewegung die Schneidkan-
te (11) und eine Gegenschneidkante (15) oder ein Teilbe-
reich einer Gegenschneidkante zur Werkstückbearbeitung

mit wenigstens einem definierten Bearbeitungsparameter
einander zuordenbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Bearbeitungsparameter unterschiedlich de-
finierbar ist, indem durch die Relativ-Drehbewegung der
Schneidkante (11) einerseits und der Gegenschneidkanten
(15) oder der Teilbereiche einer Gegenschneidkante an-
dererseits die Schneidkante (11) unterschiedlichen Gegen-
schneidkanten (15) oder unterschiedlichen Teilbereichen
einer Gegenschneidkante zuordenbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug zum
Schneiden von plattenartigen Werkstücken, insbe-
sondere von Blechen, mit einem ersten Werkzeug-
teil und mit einem zweiten Werkzeugteil, die zur Be-
arbeitung eines zwischen den Werkzeugteilen an-
geordneten Werkstückes in einer Hubrichtung auf-
einander zu bewegbar sind, wobei an dem ersten
Werkzeugteil wenigstens eine Schneidkante als Be-
arbeitungseinrichtung und an dem zweiten Werk-
zeugteil wenigstens zwei Gegenschneidkanten oder
wenigstens zwei Teilbereiche einer Gegenschneid-
kante als Gegeneinrichtungen vorgesehen sind, wo-
bei die Schneidkante an dem ersten Werkzeugteil ei-
nerseits und die Gegenschneidkanten oder die Teil-
bereiche einer Gegenschneidkante an dem zweiten
Werkzeugteil andererseits relativ zueinander um we-
nigstens eine Positionierachse drehbar sind, welche
von einer Werkzeugdrehachse, um welche das ers-
te Werkzeugteil drehbar ist und/oder von einer Werk-
zeugdrehachse, um welche das zweite Werkzeugteil
drehbar ist, gebildet wird, wobei die Gegenschneid-
kanten oder die Teilbereiche einer Gegenschneid-
kante an dem zweiten Werkzeugteil in Richtung der
Relativ-Drehbewegung der Schneidkante einerseits
und der Gegenschneidkanten oder der Teilbereiche
einer Gegenschneidkante andererseits aufeinander
folgen und wobei durch die Relativ-Drehbewegung
die Schneidkante und eine Gegenschneidkante oder
ein Teilbereich einer Gegenschneidkante zur Werk-
stückbearbeitung mit wenigstens einem definierten
Bearbeitungsparameter einander zuordenbar sind.

[0002] Die WO 02/043 892 A2 beschreibt ein der-
artiges Werkzeug zum Schlitzen von Blechen. Das
Werkzeug weist ein oberes Werkzeugteil mit einem
rechteckigen Stempel und ein unteres Werkzeug-
teil mit einem an den Querschnitt des Stempels an-
gepassten Durchbruch auf. Als Bearbeitungseinrich-
tung besitzt der Stempel eine Schneidkante. Die
Schneidkante verläuft an den Längsseiten des Stem-
pels gegenüber der Blechebene geneigt und an ei-
ner zu den Längsseiten quer verlaufenden Quersei-
te des Stempels. Als Gegeneinrichtungen sind an
dem Durchbruch zwei Gegenschneidkanten vorge-
sehen, die jeweils an einer Querseite und an den
Längsseiten des Durchbruches angeordnet sind. Zu
Beginn des Schlitzvorganges wird ein noch einsei-
tig mit dem Blech verbundener Span ausgeschnitten,
indem die Schneidkante an dem Stempel mit einer
Gegenschneidkante an dem Durchbruch zusammen-
wirkt. Auch beim weiteren Schlitzvorgang bleibt der
Span an einer Seite mit dem Blech verbunden. Zum
Kappen des Spans wird der Stempel relativ zu dem
Durchbruch um 180° gedreht. Nun wirkt die bereits
zu Beginn eingesetzte Schneidkante an dem Stempel
mit der zweiten Gegenschneidkante an dem Durch-
bruch zusammen. Die Werkstückbearbeitung erfolgt

bei dem Anschnitt und bei dem Kapphub mit identi-
schen Bearbeitungsparametern.

[0003] Weiterer Stand der Technik ist offenbart in
DE 198 45 585 A1. Diese Druckschrift betrifft ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von
Schmuckstücken bzw. Gefäßen. Dabei wird zunächst
ein flächiger Körper mittels eines Stempels durch
eine erste Aussparung einer Matrize gepresst und
auf diese Art und Weise umgeformt. Das umgeform-
te Werkstück wird anschließend zur weiteren Umfor-
mung durch eine zweite Aussparung der Matrize und
das dadurch erzeugte Werkstück zur abschließenden
Umformung durch eine dritte Aussparung der Matrize
gepresst.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht ausge-
hend von dem gattungsgemäßen Stand der Technik
darin, ein Werkzeug bereitzustellen, dessen Einsatz-
möglichkeiten gegenüber dem Stand der Technik er-
weitert sind.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das Werkzeug nach Patentanspruch 1 gelöst. Als
Bearbeitungseinrichtung an dem ersten Werkzeugteil
ist eine Schneidkante und als Gegeneinrichtungen
an dem zweiten Werkzeugteil sind wenigstens zwei
Gegenschneidkanten vorgesehen. Alternativ sind als
Gegeneinrichtungen an dem zweiten Werkzeugteil
wenigstens zwei Teilbereiche einer einzelnen Ge-
genschneidkante vorgesehen.

[0006] Im Sinne der Erfindung ist durch Zuord-
nung der Schneidkante zu unterschiedlichen Ge-
genschneidkanten oder unterschiedlichen Teilberei-
chen einer Gegenschneidkante wenigstens ein Be-
arbeitungsparameter unterschiedlich definierbar. Da-
mit wird erreicht, dass ein und dieselbe Schneidkante
Werkstückbearbeitungen mit unterschiedlichen Be-
arbeitungsparametern durchführen kann. Aufgrund
der erweiterten Einsatzmöglichkeiten des Werkzeu-
ges erübrigen sich Werkzeugwechsel beispielsweise
bei Änderung von Werkstückeigenschaften, wie der
Werkstückdicke, oder bei Änderung der zu erstellen-
den Bearbeitungskontur. Im Falle einer Werkzeug-
maschine mit mehreren Werkzeugen gemäß Patent-
anspruch 1 in einem Werkzeugmagazin ist eine Mul-
tiplikation des erfindungsgemäßen Effektes möglich.
Mit einer derartigen Werkzeugmaschine können ei-
ne Vielzahl von Bearbeitungen an ein und demselben
oder an unterschiedlichen Werkstücken mit unter-
schiedlichen Parametern durchgeführt werden, ohne
dass die in dem Werkzeugmagazin gerüsteten Werk-
zeuge ausgetauscht werden müssten.

[0007] Wenigstens einer der beiden Werkzeugtei-
le ist um eine Werkzeugdrehachse drehbar. Zumin-
dest eine Werkzeugdrehachse bildet eine Positionier-
achse, um welche die Schneidkante einerseits und
die Gegenschneidkanten oder die Teilbereiche einer
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Gegenschneidkante andererseits relativ zueinander
drehbar sind. Üblicherweise werden Werkzeugdreh-
achsen zur Ausrichtung von Bearbeitungseinrichtun-
gen und Gegeneinrichtungen in Bezug auf das zu be-
arbeitende Werkstück eingesetzt. Im Falle des erfin-
dungsgemäßen Werkzeuges wird zumindest eine an
sich bekannte Werkzeugdrehachse mit einer Zusatz-
funktion und somit derart verwendet, dass sich ein
konstruktiv besonders einfaches erfindungsgemäßes
Werkzeug ergibt.

[0008] Besondere Ausführungsarten des Werkzeu-
ges nach Patentanspruch 1 ergeben sich aus den ab-
hängigen Patentansprüchen 2 bis 9.

[0009] Eine einfache und kompakte Bauweise des
erfindungsgemäßen Werkzeuges ergibt sich nach
Patentanspruch 2, indem die Gegenschneidkanten
oder die Teilbereiche einer Gegenschneidkante an
dem zweiten Werkzeugteil in Richtung der Relativ-
Drehbewegung der Schneidkante einerseits und der
Gegenschneidkanten oder der Teilbereiche einer Ge-
genschneidkante andererseits um die Positionierach-
se entlang einer Kreisbahn mit einem Abstand von
der Positionierachse aufeinander folgen, der auf den
Abstand der ihnen zuordenbaren Schneidkante von
der Positionierachse abgestimmt ist. Damit kann die
Zuordnung der Schneidkante zu den unterschiedli-
chen Gegenschneidkanten oder den unterschiedli-
chen Teilbereichen einer Gegenschneidkante in ein-
facher Weise allein durch Drehung um die Positio-
nierachse erfolgen. Weitere Zustelleinrichtungen an
einem der Werkzeugteile für die Schneidkante oder
die Gegenschneidkanten oder die Teilbereiche einer
Gegenschneidkante sind somit verzichtbar.

[0010] Bei der schneidenden Bearbeitung von plat-
tenartigen Werkstücken kann es beispielsweise auf-
grund wechselnder Werkstückdicken nötig sein, die
Weite des Schneidspaltes zwischen der Schneidkan-
te und der dieser zugeordneten Gegenschneidkan-
te unterschiedlich zu bemessen. Dies ist mit dem er-
findungsgemäßen Werkzeug gemäß Patentanspruch
3 ohne Werkzeugwechsel durch die Zuordnung der
Schneidkante zu verschiedenen Gegenschneidkan-
ten und/oder verschiedenen Teilbereichen einer Ge-
genschneidkante möglich.

[0011] Das erfindungsgemäße Werkzeug nach Pa-
tentanspruch 4 besitzt gegenüber dem Stand
der Technik erweiterte Einsatzmöglichkeiten, indem
durch die Zuordnung einer Schneidkante zu unter-
schiedlichen Gegenschneidkanten als Bearbeitungs-
parameter die mit Hilfe der Schneidkante erstellte
Schnittkontur unterschiedlich definierbar ist.

[0012] Nach Patentanspruch 5 sind an dem ersten
Werkzeugteil wenigstens zwei Schneidkanten vorge-
sehen und diese jeweils wenigstens zwei Gegen-
schneidkanten oder wenigstens zwei Teilbereichen

einer Gegenschneidkante an dem zweiten Werk-
zeugteil zuordenbar. Damit ergibt sich eine Mehr-
zahl von Einsatzmöglichkeiten des erfindungsgemä-
ßen Werkzeuges.

[0013] Nach Patentanspruch 6 ist an einem er-
findungsgemäßen Werkzeug mit wenigstens zwei
Schneidkanten an dem ersten Werkzeugteil eine
Aktivierungsvorrichtung vorgesehen, mittels derer
eine der Schneidkanten zur Aktivierung in einen
Funktionszustand überführbar ist. Störende Einflüs-
se der an der Werkstückbearbeitung nicht beteiligten
Schneidkanten) werden hierdurch reduziert, im Ideal-
fall gänzlich vermieden.

[0014] Im Falle des erfindungsgemäßen Werkzeu-
ges nach Patentanspruch 7 ist eine Schneidkante
mittels der Aktivierungsvorrichtung in einen Funk-
tionszustand überführbar, in welchem sie gegen-
über der oder den weiteren Schneidkanten bei der
Werkstückbearbeitung in Hubrichtung zu dem Werk-
stück hin vorsteht. Störende Einflüsse der an der
Werkstückbearbeitung nicht beteiligten Schneidkan-
ten können mit diesem Werkzeug besonders wir-
kungsvoll und einfach reduziert bzw. vermieden wer-
den.

[0015] Eine Vergrößerung der Anzahl von möglichen
Kombinationen einander zuordenbarer Schneidkan-
ten und Gegenschneidkanten oder Teilbereichen ei-
ner Gegenschneidkante wird nach Patentanspruch
8 erreicht, indem an dem ersten Werkzeugteil we-
nigstens zwei Schneidkanten vorgesehen sind, die
ein und derselben Gegenschneidkante oder ein und
demselben Teilbereich einer Gegenschneidkante an
dem zweiten Werkzeugteil zuordenbar sind.

[0016] Ein Werkzeug nach Patentanspruch 9 be-
dingt einen besonders flexiblen Fertigungsprozess.
Da an dem ersten Werkzeugteil wenigstens eine
Schneidkante an einem Werkzeugeinsatz vorgese-
hen ist, der an einem Grundkörper angeordnet ist
und/oder da an dem zweiten Werkzeugteil zumindest
eine Gegenschneidkante oder zumindest ein Teilbe-
reich einer Gegenschneidkante an einem Werkzeug-
einsatz vorgesehen ist, der an einem Grundkörper
angeordnet ist, können der oder die Grundkörper für
verschiedene Werkzeuge einheitlich gestaltet wer-
den. Erst durch das Einfügen der Werkzeugeinsätze
in den Grundkörper werden die Werkzeuge für unter-
schiedliche Einsatzzwecke definiert. Sind die einzel-
nen Werkzeugeinsätze zudem auswechselbar, kann
der Einsatzzweck eines Werkzeuges variiert werden.
Auch können einzelne Werkzeugeinsätze verschleiß-
bedingt ausgewechselt werden, ohne dass die noch
nicht verschlissenen Werkzeugeinsätze ersetzt wer-
den müssten.
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[0017] Nachstehend wird die Erfindung anhand bei-
spielhafter schematischer Darstellungen näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0018] Fig. 1: eine perspektivische Darstellung ei-
nes Werkzeuges erster Bauart zur stanzenden Werk-
stückbearbeitung mit zwei verschiedenen Relativ-
Drehstellungen von Werkzeugteilen,

[0019] Fig. 2: eine perspektivische Darstellung eines
Werkzeuges zweiter Bauart zur stanzenden Werk-
stückbearbeitung mit zwei verschiedenen Relativ-
Drehstellungen von Werkzeugteilen,

[0020] Fig. 3: eine perspektivische Darstellung ei-
nes Werkzeuges dritter Bauart zur stanzenden Werk-
stückbearbeitung,

[0021] Fig. 4: das untere Werkzeugteil des Werk-
zeuges nach Fig. 3 in der Draufsicht,

[0022] Fig. 5: eine perspektivische Darstellung eines
Werkzeuges vierter Bauart zur stanzenden Werk-
stückbearbeitung,

[0023] Fig. 6: eine perspektivische Darstellung eines
Werkzeuges fünfter Bauart zur stanzenden Werk-
stückbearbeitung,

[0024] Fig. 7: das untere Werkzeugteil des Werk-
zeuges nach Fig. 6 in der Draufsicht,

[0025] In den Fig. 1 bis Fig. 7 dargestellte Werkzeu-
ge 1a, 1b, 1c, 1d, 1e sind alle zur Verwendung in
einer üblichen numerisch gesteuerten Basismaschi-
ne zum Schneiden von Blechen vorgesehen. In einer
derartigen Werkzeugmaschine wird ein erstes Werk-
zeugteil, das Oberwerkzeug 2, in einer maschinen-
seitigen oberen Werkzeugaufnahme und ein zweites
Werkzeugteil, das Unterwerkzeug 3, in einer maschi-
nenseitigen unteren Werkzeugaufnahme festgelegt.
Ein zwischen den beiden Werkzeugteilen angeordne-
tes Blech wird mittels einer Koordinatenführung, un-
terstützt durch einen neben der unteren Werkzeug-
aufnahme angeordneten Werkstücktisch, in einer Ho-
rizontalebene zwischen den beiden Werkzeugteilen
positioniert. Zur Bearbeitung des Bleches werden die
beiden an einander gegenüberliegenden Seiten des
Bleches angeordneten Werkzeugteile mit einem ma-
schinenseitigen Hubantrieb in einer vertikalen Hub-
richtung 4 aufeinander zu bewegt. Die beiden Werk-
zeugteile sind mittels maschinenseitiger Drehantrie-
be jeweils um eine zu der Hubrichtung 4 parallele
Werkzeugdrehachse 5 drehbar. Grundsätzlich ist es
denkbar, dass die Drehbewegung der Werkzeugteile
jeweils um unterschiedliche Drehachsen ausgeführt
wird. Die dargestellten Werkzeuge 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
sind aber für Maschinen ausgelegt, bei denen beide
Werkzeugteile um eine gemeinsame Werkzeugdreh-
achse 5 drehbar sind.

[0026] Das Oberwerkzeug 2 aller dargestellten
Werkzeuge 1a, 1b, 1c, 1d, 1e weist einen Grundkör-
per 6 mit einem Schaft 7 und einem Justierkeil 8 auf.
Der Schaft 7 dient zum Festlegen des Oberwerkzeu-
ges 2 in der maschinenseitigen oberen Werkzeugauf-
nahme. Dabei wird die Drehstellung des Oberwerk-
zeuges 2 in Bezug auf die maschinenseitige Werk-
zeugaufnahme durch den Justierkeil 8 bestimmt. Das
Unterwerkzeug 3 besitzt einen Grundkörper 9, der
dazu geeignet ist, in der maschinenseitigen unteren
Werkzeugaufnahme mit einer definierten Drehstel-
lung festgelegt zu werden.

[0027] Fig. 1 zeigt das Werkzeug 1a zum stanzen-
den Bearbeiten von Blechen. Das Oberwerkzeug 2
und das Unterwerkzeug 3 sind in zwei verschie-
denen Relativ-Drehstellungen dargestellt. An dem
Oberwerkzeug 2 ist ein Lochstempel 10 vorgesehen.
Als Bearbeitungseinrichtung weist der Lochstempel
10 eine kreisförmige Schneidkante 11 auf.

[0028] An dem Grundkörper 9 des Unterwerkzeu-
ges 3 ist eine Schneidelatte 12a vorgesehen. An der
Schneidelatte 12a sind entlang einer Kreisbahn 13 in
Richtung der Drehbewegung um die Werkzeugdreh-
achse 5 fünf Durchbrüche aufeinander folgend an-
geordnet, die in ihrer Gesamtheit mit dem Bezugs-
zeichen „14” versehen sind. Jeder der Durchbrüche
14 wird von einer als Gegeneinrichtung dienenden,
kreisförmigen Gegenschneidkante begrenzt. Die Ge-
genschneidkanten insgesamt werden mit dem Be-
zugszeichen „15” bezeichnet. Sowohl die Schneid-
kante 11 als auch die Gegenschneidkanten 15 sind
gegenüber der Werkzeugdrehachse 5 exzentrisch
angeordnet. Der Abstand der Schneidkante 11 und
der Abstand der Gegenschneidkanten 15 von der
Werkzeugdrehachse 5 sind aufeinander abgestimmt.

[0029] Beim Stanzen eines Loches mit dem Werk-
zeug 1a wird die Schneidkante 11 an dem Oberwerk-
zeug 2 in Hubrichtung 4 an einer der Gegenschneid-
kanten 15 des Unterwerkzeuges 3 vorbeibewegt. Da-
mit die Schneidkante 11 in die kreisförmigen Durch-
brüche 14 in Hubrichtung 4 eintauchen kann, sind die
Durchmesser der Gegenschneidkanten 15 größer als
der Durchmesser der Schneidkante 11.

[0030] Zudem sind die Durchmesser der Gegen-
schneidkanten 15 voneinander verschieden. Je
nachdem welcher der Gegenschneidkanten 15 die
Schneidkante 11 zugeordnet ist, wird die Weite des
Schneidspaltes zwischen der Schneidkante 11 und
der jeweiligen Gegenschneidkante 15.1, 15.2, 15.3,
15.4, 15.5 unterschiedlich definiert. Beispielsweise
besitzt die Schneidkante 11 an dem Lochstempel
10 einen Durchmesser von 6,0 Millimetern und ei-
ne kreisförmige Gegenschneidkante 15.1 an einem
Durchbruch 14.1 einen Durchmesser von 6,1 Millime-
tern. Die Durchmesser weiterer Gegenschneidkan-
ten 15.2, 15.3, 15.4 und 15.5 betragen, 6,2 Millime-
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ter, 6,3 Millimeter, 6,4 Millimeter und 6,5 Millimeter.
Damit wird beim Zusammenwirken der stempelsei-
tigen Schneidkante 11 mit der Gegenschneidkante
15.1 eine Weite des Schneidspaltes von 0,1 Millime-
tern definiert, beim Zusammenwirken der Schneid-
kante 11 mit der Gegenschneidkante 15.2 eine Weite
des Schneidspaltes von 0,2 Millimetern usw.

[0031] Die Weite des Schneidspaltes beeinflusst
maßgeblich die Qualität des Bearbeitungsergebnis-
ses. So wird die Weite des Schneidspaltes beispiels-
weise in Abhängigkeit von der Dicke des zu bear-
beitenden Bleches geändert. In dem zuvor beschrie-
benen Fall kann durch das Zusammenwirken der
Schneidkante 11 mit der Gegenschneidkante 15.1
ein Blech mit einer Dicke von 1,0 Millimetern bear-
beitet werden, während sich durch die Kombinati-
on der Schneidkante 11 mit der Gegenschneidkan-
te 15.2 ein Blech mit einer Dicke von 1,5 Millimetern
mit vergleichbarer Schnittqualität stanzen lässt. Ge-
nerell können mit ein und demselben Werkzeug un-
terschiedlich dicke Bleche mit einheitlicher Qualität
bearbeitet werden.

[0032] Die Zuordnung der Schneidkante 11 zu einer
der Gegenschneidkanten 15 kann in einfacher Wei-
se durch eine Relativ-Drehbewegung der Schneid-
kante 11 einerseits und der Gegenscheidkanten 15
andererseits erfolgen. Die Positionierachse, um wel-
che die Schneidkante 11 und die Gegenschneidkan-
ten 15 relativ zueinander drehbar sind, wird hierbei
durch die gemeinsame Werkzeugdrehachse 5 gebil-
det. Um die Werkzeugdrehachse 5 kann sowohl al-
lein das Oberwerkzeug 2 gegenüber dem Unterwerk-
zeug 3 als auch allein das Unterwerkzeug 3 gegen-
über dem Oberwerkzeug 2 gedreht werden. Die Än-
derung der Zuordnung kann aber auch durch sich
überlagernde Drehbewegungen beider Werkzeugtei-
le um die Werkzeugdrehachse 5 bewerkstelligt wer-
den.

[0033] In der linken Teildarstellung von Fig. 1 ist
die Schneidkante 11 der Gegenschneidkante 15.1, in
der rechten Teildarstellung der Gegenschneidkante
15.3 zugeordnet. Um das Werkzeug 1a von der erst-
genannten Drehstellung in die zweitgenannte Dreh-
stellung zu überführen, erfolgt in dem gezeigten Bei-
spielsfall eine Drehbewegung des Oberwerkzeuges 2
gegenüber dem Unterwerkzeug 3 um die Werkzeug-
drehachse 5, bis die Schneidkante 11 in Hubrichtung
4 über der Gegenschneidkante 15.3 ausgerichtet ist.

[0034] In Fig. 2 ist ein Werkzeug 1b zweiter Bauart
zum stanzenden Bearbeiten von Blechen dargestellt.
Ein an dem Grundkörper 6 des Oberwerkzeuges 2
vorgesehener Rechteckstempel 16 weist an seinem
unteren Ende als Bearbeitungseinrichtung eine recht-
eckige Schneidkante 11 auf. Die Schneidkante 11 ist
gegenüber der Werkzeugdrehachse 5 des Oberwerk-
zeuges 2 exzentrisch angeordnet.

[0035] An einer Schneidelatte 12b der Unterwerk-
zeuges 3 sind zwei rechteckige Durchbrüche 14 vor-
gesehen. Der größere der Durchbrüche 14 ist nur an
einer Seite von einer als Gegeneinrichtung dienen-
den Gegenschneidkante 15.1 begrenzt, während der
kleinere der Durchbrüche 14 von einer als eine wei-
tere Gegeneinrichtung dienenden rechteckigen Ge-
genschneidkante 15.2 umschlossen wird. Die Ge-
genschneidkanten sind insgesamt mit dem Bezugs-
zeichen „15” versehen.

[0036] Die Schneidkante 11 an dem Rechteckstem-
pel 16 des Oberwerkzeuges 2 kann, wie in der lin-
ken Teildarstellung von Fig. 2 gezeigt, der Gegen-
schneidkante 15.1 an dem größeren der Durchbrü-
che 14 zugeordnet werden. Durch eine Relativ-Dreh-
bewegung des Oberwerkzeuges 2 und des Unter-
werkzeuges 3 um die Werkzeugdrehachse 5 erfolgt,
gemäß der rechten Teildarstellung von Fig. 2, eine
Zuordnung der Schneidkante 11 des Oberwerkzeu-
ges 2 zu der Gegenschneidkante 15.2 an dem klei-
neren der Durchbrüche 14 des Unterwerkzeuges 3.
Somit bildet die Werkzeugdrehachse 5 eine Positio-
nierachse, um welche die Schneidkante 11 und die
Gegenschneidkanten 15 relativ zueinander drehbar
sind.

[0037] Befindet sich das Werkzeug 1b in dem in
der linken Teildarstellung von Fig. 2 dargestellten
Zustand, wird bei der Arbeitsbewegung der Werk-
zeugteile in Hubrichtung 4 ein geradliniger Schnitt im
Werkstück erzeugt, da in diesem Fall nur ein Teilbe-
reich der Schneidkante 11, nämlich der geradlinige
Teilbereich, der gegenüber der Werkzeugdrehachse
5 in radialer Richtung außen angeordnet ist, mit der
Gegenschneidkante 15.1 zusammenwirken kann.

[0038] Bei den Verhältnissen gemäß der rechten
Teildarstellung von Fig. 2 kann hingegen ein recht-
eckiger Bereich aus dem Blech gestanzt werden, da
hier die gesamte Schneidkante 11 des Oberwerkzeu-
ges 2 mit der Gegenschneidkante 15.2 des Unter-
werkzeuges 3 zusammenwirkt.

[0039] Die Bearbeitungseinrichtung wird im Falle
des Werkzeuges 1b durch die rechteckige Schneid-
kante 11 gebildet. Je nach Drehstellung der Werk-
zeugteile des Werkzeuges 1b zueinander ist der
Schneidkante 11 als Gegeneinrichtung die Gegen-
schneidkante 15.1 oder die Gegenschneidkante 15.2
zuordenbar. Als Bearbeitungsparameter ist die mit
Hilfe der Schneidkante 11 erstellte Schnittkontur un-
terschiedlich definiert.

[0040] Das Werkzeug 1b bietet zudem auch die
Möglichkeit relativ große Werkstücke, die aus dem
Blechverbund ausgestanzt werden, durch den größe-
ren der Durchbrüche 14 aus dem Werkzeug 1b aus-
zuschleusen. Kommt ein freigestanztes Werkstück,
nachdem es mit dem Werkzeug 1b von dem Blech-
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verbund getrennt wurde, vollständig über dem grö-
ßeren der Durchbrüche 14 zu liegen, kann es die-
sen, soweit es seine Größe zulässt, nach unten pas-
sieren. Alternativ kann das freigestanzte Werkstück
aber auch mit einer derartigen Ausrichtung gegen-
über dem Unterwerkzeug 3 von dem Blechverbund
getrennt werden, dass es nicht über dem größeren
der Durchbrüche 14 zu liegen kommt.

[0041] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen das Werkzeug 1c
zum stanzenden Bearbeiten von Blechen. Das Werk-
zeug 1c stimmt baulich weitgehend mit den Werkzeu-
gen 1a, 1b nach den Fig. 1 und Fig. 2 überein. Ab-
gewandelt sind jedoch die Bearbeitungseinrichtung
des Oberwerkzeuges 2 und die Gegeneinrichtun-
gen des Unterwerkzeuges 3. Im Falle des Werkzeu-
ges 1c gemäß Fig. 3 dient als Bearbeitungseinrich-
tung eine einzelne geradlinige Schneidkante 11 an
einem Rechteckstempel 16 des Oberwerkzeuges 2.
Als Gegeneinrichtungen sind vier geradlinige Gegen-
schneidkanten 15.1, 15, 2, 15.3, 15.4 an dem Umfang
eines rechteckigen Durchbruches 14 einer Schneide-
latte 12c angeordnet. Den vier Gegenschneidkanten
15.1, 15, 2, 15.3, 15.4 insgesamt ist das Bezugszei-
chen „15” zugeordnet.

[0042] In Abhängigkeit von der Relativ-Drehstellung
des Oberwerkzeuges 2 und Unterwerkzeuges 3 um
die Werkzeugdrehachse 5 ist die Schneidkante 11 ei-
ner der vier Gegenschneidkanten 15 zugeordnet.

[0043] In Fig. 4 stellen gestrichelte Linien 17 eine
Projektion der Schneidkante 11 des Oberwerkzeu-
ges 2 bei den verschiedenen Relativ-Drehstellungen
der Schneidkante 11 und der Gegenschneidkanten
15 dar. In den verschiedenen Relativ-Drehstellungen
ist der Abstand zwischen der Schneidkante 11 und
der ihr zugeordneten Gegenschneidkante 15.1, 15.2,
15.3, 15.4 der Gegenschneidkanten 15 unterschied-
lich. Damit ist als Bearbeitungsparameter die Weite
des Schneidspaltes variabel.

[0044] Die Fig. 5 bis Fig. 7 betreffen die Werkzeu-
ge 1d, 1e zum stanzenden Bearbeiten von Blechen,
die an dem oberen Werkzeugteil jeweils zumindest
zwei einzeln aktivierbare Bearbeitungseinrichtungen
aufweisen. Werkzeuge dieser Art werden auch Mehr-
fachwerkzeuge oder Multitools genannt.

[0045] Beide Werkzeuge 1d, 1e besitzen als Be-
arbeitungseinrichtungen umlaufende Schneidkanten
11 an mehreren Stempeleinsätzen 18. Zur Werk-
stückbearbeitung ist immer nur einer der Stempelein-
sätze 18 in einen Funktionszustand überführt. Die Ak-
tivierung des jeweiligen Stempeleinsatzes erfolgt mit-
tels einer in das Oberwerkzeug 2 integrierten Aktivie-
rungsvorrichtung bekannter Bauart. Je nach Relativ-
Drehstellung eines Aktivierungselementes 19 gegen-
über dem die Stempeleinsätze 18 tragenden Grund-
körper 6 des Oberwerkzeuges 2 steht einer der Stem-

peleinsätze 18 gegenüber dem oder den anderen in
Hubrichtung 4 hervor.

[0046] Zur Änderung seiner Drehstellung gegenüber
dem Grundkörper 6 weist das Aktivierungselement
19 an dem Außenumfang eine Verzahnung 20 auf.
Ein maschinenseitiges, in die Verzahnung 20 eingrei-
fendes, der Einfachheit halber nicht gezeigtes Ritzel
lässt bei einer Drehung des Grundkörpers 6 um die
Werkzeugdrehachse 5 entweder eine Drehung des
Aktivierungselementes 19 simultan mit dem Grund-
körper 6 zu oder hindert das Aktivierungselement
19 an einer gemeinsamen Drehbewegung mit dem
Grundkörper 6. Wird das Aktivierungselement 19 an
einer Drehbewegung mit dem Grundkörper 6 gehin-
dert, so bewirkt eine Drehung des Grundkörpers 6
eine Drehbewegung des Grundkörpers 6 gegenüber
dem Aktivierungselement 19. Der Drehwinkel wird
derart gewählt, dass ein gewünschter Stempelein-
satz aktiviert ist.

[0047] Das Werkzeug 1d nach Fig. 5 besitzt
zehn einzeln auswechselbare Stempeleinsätze. Die
Schneidkanten 11 sind entlang einer Kreisbahn 21
um die Werkzeugdrehachse 5 aufeinander folgend
angeordnet. An dem Unterwerkzeug 3 sind Matriz-
eneinsätze 22 vorgesehen. Insgesamt zehn einzeln
auswechselbare Matrizeneinsätze folgen entlang ei-
ner Kreisbahn 23 um die Werkzeugdrehachse 5 auf-
einander. Die Matrizeneinsätze 22 weisen kreisförmi-
ge Durchbrüche 14 auf, die von kreisförmigen, jeweils
eine Gegeneinrichtung bildenden Gegenschneidkan-
ten 15 begrenzt sind. Der Abstand der Schneidkanten
11 von der Werkzeugdrehachse 5 und der Abstand
der Gegenschneidkanten 15 von der Werkzeugdreh-
achse 5 sind aufeinander abgestimmt.

[0048] Die Stempeleinsätze 18 des Oberwerkzeu-
ges 2 und somit die an den Stempeleinsätzen 18
angeordneten Schneidkanten 11 können mittels der
Aktivierungsvorrichtung einzeln zur Werkstückbear-
beitung aktiviert werden. Ein aktivierter, d. h. in ei-
nem Funktionszustand befindlicher, Stempeleinsatz
lässt sich durch Drehung des Oberwerkzeuges 2 und
des Unterwerkzeuges 3 relativ zueinander um die
Werkzeugdrehachse 5 jedem der Matrizeneinsätze
22 zuordnen. Damit bildet auch bei dem Werkzeug 1d
die Werkzeugdrehachse 5 eine Positionierachse, um
welche die Schneidkanten 11 und die Gegenschneid-
kanten 15 relativ zueinander drehbar sind.

[0049] Bei zehn unterschiedlichen Stempeleinsät-
zen 18 und zehn unterschiedlichen Matrizeneinsät-
zen 22, wie in Fig. 5 dargestellt, sind hundert unter-
schiedliche Kombinationen denkbar. In der Praxis ist
es aber nicht immer sinnvoll, das Werkzeug 1d der-
art auszulegen, dass alle an sich möglichen Kombi-
nationen für die Werkstückbearbeitung auch tatsäch-
lich genutzt werden können. Beispielsweise besitzen
fünf der Schneidkanten 11 einen Durchmesser von
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6,0 Millimetern, 6,2 Millimetern, 6,4 Millimetern, 6,
8 Millimetern und 7,0 Millimetern. Die Durchmesser
von fünf der Gegenschneidkanten 15 betragen 6,1
Millimeter, 6,3 Millimeter, 6,5 Millimeter, 6,9 Millime-
ter und 7,1 Millimeter. Die Schneidkante 11.1 mit ei-
nem Durchmesser von 7,0 Millimetern ist sinnvoll nur
der Gegenschneidkante 15.1 mit einem Durchmes-
ser von 7,1 Millimetern zuordenbar, da alle ande-
ren der Gegenschneidkanten 15 einen zu geringen
Durchmesser aufweisen.

[0050] Die Schneidkante 11.2 mit einem Durchmes-
ser von 6,0 Millimetern muss zur Bearbeitung eines
Bleches mit einer Blechdicke von 1,0 Millimetern mit
der Gegenschneidkante 15.2 mit einem Durchmes-
ser von 6,1 Millimetern zusammenwirken. Dabei ist
eine Weite des Schneidspaltes von 0,1 Millimetern
definiert. Zur entsprechenden Bearbeitung eines Ble-
ches mit einer Blechdicke von 3,0 Millimetern ist die
Weite des Schneidspaltes auf 0,3 Millimeter einzu-
stellen, die Schneidkante 11.2 folglich der Gegen-
schneidkante 15.3 mit einem Durchmesser von 6.3
Millimetern zuzuordnen.

[0051] Das gleichfalls als Mehrfachwerkzeug („Mul-
titool”) ausgeführte Werkzeug 1e ist in den Fig. 6
und Fig. 7 dargestellt. Im Gegensatz zu dem Werk-
zeug 1d weist das Werkzeug 1e nur zwei einzeln aus-
wechselbare Stempeleinsätze auf. Deren Schneid-
kanten 11 umschließen zudem unterschiedliche Kon-
turen. Auch das Werkzeug 1e ist mit einer Aktivie-
rungsvorrichtung ausgerüstet, die es ermöglicht, ei-
nen der Stempeleinsätze 18 und die daran angeord-
neten Schneidkanten 11 zur Werkstückbearbeitung
in einen Funktionszustand zu überführen.

[0052] Die beiden Stempeleinsätze 18 und die dar-
an angeordneten Schneidkanten 11 sind gegenüber
der Werkzeugdrehachse 5 exzentrisch, aber mit je-
weils unterschiedlichem Abstand zu der Werkzeug-
drehachse 5, angeordnet.

[0053] In Fig. 7 ist das Unterwerkzeug 3 des Werk-
zeuges 1e in der Draufsicht dargestellt. Wie Fig. 7
entnommen werden kann, sind jedem der Stempel-
einsätze 18 vier der Durchbrüche 14 zuordenbar. Die
Durchbrüche 14 sind auf zwei Kreisbahnen 24.1, 24.2
um die Werkzeugdrehachse 5 aufeinander folgend
angeordnet. Die beiden Kreisbahnen 24.1, 24.2 besit-
zen in Abstimmung auf die unterschiedlichen Abstän-
de der Stempeleinsätze 18 von der Werkzeugdreh-
achse 5 unterschiedliche Durchmesser. Durch diese
in radialer Richtung versetzte Anordnung der Durch-
brüche 14 kann der an dem Unterwerkzeuges 2 zur
Verfügung stehende Einbauraum für Durchbrüche 14
optimal ausgenutzt werden.

[0054] Auch an dem Werkzeug 1e sind die Schneid-
kanten 11 und die zuordenbaren Gegenschneidkan-
ten 15 derart gestaltet, dass durch die Zuordnung

der Schneidkanten 11 zu verschiedenen der Ge-
genschneidkanten 15 als Bearbeitungsparameter die
Weite des Schneidspaltes unterschiedlich definiert
ist.

[0055] Die zuvor beschriebenen Werkzeuge 1a, 1b,
1c, 1d, 1e werden zur Werkstückbearbeitung mittels
eines nicht dargestellten, maschinenseitigen Huban-
triebes in Hubrichtung 4 aufeinander zu bewegt. Des
Weiteren werden die beiden Werkzeugteile jeweils
mittels ebenfalls nicht gezeigter, maschinenseitiger
Drehantriebe um die Werkzeugdrehachse 5 gedreht
und in der jeweiligen Relativ-Drehstellung arretiert.
Die Bewegung des Werkstückes relativ zu den Werk-
zeugteilen erfolgt mit einer Koordinatenführung der
Werkzeugmaschine. Zur Steuerung aller zuvor ge-
nannten Antriebe der Werkzeugmaschine dient eine
numerische Steuereinheit.

[0056] Um eine Bearbeitungseinrichtung und eine
Gegeneinrichtung eines der Werkzeuge 1a, 1b, 1c,
1d, 1e zur Werkstückbearbeitung einander zuzuord-
nen, werden die Werkzeugdrehantriebe durch die
Steuereinheit derart gesteuert, dass sich die erfor-
derliche Relativ-Drehstellung der Werkzeugteile er-
gibt. Im Falle eines Mehrfachwerkzeuges wird dar-
über hinaus die gewünschte Bearbeitungseinrichtung
zur Werkstückbearbeitung durch die Steuereinheit
aktiviert.

[0057] Vorteilhafterweise umfasst die numerische
Steuereinheit Speichermittel, in denen Werkzeugin-
formationen, insbesondere die möglichen Relativ-
Drehstellungen der Werkzeugteile, hinterlegt sind.
Außerdem sind zu jeder Relativ-Drehstellung der
Bearbeitungs- und Gegeneinrichtungen die Bearbei-
tungsparameter abgespeichert, welche durch die-
se Relativ-Drehstellung definiert werden. Ausgehend
von in einem Bearbeitungsprogramm vorgegebe-
nen Bearbeitungsparametern kann die Steuereinheit
durch Rückgriff auf die gespeicherten Werkzeuginfor-
mationen das für die jeweilige Werkstückbearbeitung
geeignete Werkzeug bestimmen und gegebenenfalls
dafür sorgen, dass das geeignete Werkzeug mit-
tels einer Werkzeugwechseleinrichtung eingewech-
selt wird. Darüber hinaus kann mittels der Steuerein-
heit automatisch die entsprechende Relativ-Drehstel-
lung der Werkzeugteile eingestellt werden.

Patentansprüche

1.    Werkzeug zum Schneiden von plattenartigen
Werkstücken, insbesondere von Blechen, mit einem
ersten Werkzeugteil (2) und mit einem zweiten Werk-
zeugteil (3), die zur Bearbeitung eines zwischen den
Werkzeugteilen (2, 3) angeordneten Werkstückes in
einer Hubrichtung (4) aufeinander zu bewegbar sind,
• wobei an dem ersten Werkzeugteil (2) wenigstens
eine Schneidkante (11) als Bearbeitungseinrichtung
und an dem zweiten Werkzeugteil (3) wenigstens
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zwei Gegenschneidkanten (15) oder wenigstens zwei
Teilbereiche einer Gegenschneidkante als Gegen-
einrichtungen vorgesehen sind,
• wobei die Schneidkante (11) an dem ersten Werk-
zeugteil (2) einerseits und die Gegenschneidkanten
(15) oder die Teilbereiche einer Gegenschneidkante
an dem zweiten Werkzeugteil (3) andererseits relativ
zueinander um wenigstens eine Positionierachse (5,
25) drehbar sind, welche von einer Werkzeugdreh-
achse, um welche das erste Werkzeugteil (2) drehbar
ist und/oder von einer Werkzeugdrehachse, um wel-
che das zweite Werkzeugteil (3) drehbar ist, gebildet
wird,
• wobei die Gegenschneidkanten (15) oder die Teil-
bereiche einer Gegenschneidkante an dem zweiten
Werkzeugteil (3) in Richtung der Relativ-Drehbewe-
gung der Schneidkante (11) einerseits und der Ge-
genschneidkanten (15) oder der Teilbereiche einer
Gegenschneidkante andererseits aufeinander folgen
und
• wobei durch die Relativ-Drehbewegung die
Schneidkante (11) und eine Gegenschneidkante (15)
oder ein Teilbereich einer Gegenschneidkante zur
Werkstückbearbeitung mit wenigstens einem defi-
nierten Bearbeitungsparameter einander zuordenbar
sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Bearbeitungsparameter unterschied-
lich definierbar ist, indem durch die Relativ-Drehbe-
wegung der Schneidkante (11) einerseits und der
Gegenschneidkanten (15) oder der Teilbereiche ei-
ner Gegenschneidkante andererseits die Schneid-
kante (11) unterschiedlichen Gegenschneidkanten
(15) oder unterschiedlichen Teilbereichen einer Ge-
genschneidkante zuordenbar ist.

2.  Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gegenschneidkanten (15) oder
die Teilbereiche einer Gegenschneidkante an dem
zweiten Werkzeugteil (3) in Richtung der Relativ-
Drehbewegung der Schneidkante (11) einerseits und
der Gegenschneidkanten (15) oder der Teilbereiche
einer Gegenschneidkante andererseits um die Posi-
tionierachse (5, 25) entlang einer Kreisbahn (13, 23,
24) mit einem Abstand von der Positionierachse (5,
25) aufeinander folgen, der auf den Abstand der ih-
nen zuordenbaren Schneidkante (11) von der Posi-
tionierachse (5, 25) abgestimmt ist.

3.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je nach
Zuordnung der Schneidkante (11) als Bearbeitungs-
parameter die Weite des Schneidspaltes zwischen
der Schneidkante (11) und der dieser zugeordneten
Gegenschneidkante (15) oder dem der Schneidkante
(11) zugeordneten Teilbereich einer Gegenschneid-
kante unterschiedlich definiert ist.

4.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je nach

Zuordnung der Schneidkante (11) als Bearbeitungs-
parameter die sich mit Hilfe der Schneidkante (11) er-
gebende Schnittkontur unterschiedlich definiert ist.

5.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
ersten Werkzeugteil (2) wenigstens zwei Schneid-
kanten (11) vorgesehen und diese jeweils wenigs-
tens zwei Gegenschneidkanten (15) oder wenigstens
zwei Teilbereichen einer Gegenschneidkante an dem
zweiten Werkzeugteil (3) zuordenbar sind.

6.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
ersten Werkzeugteil (2) wenigstens zwei Schneid-
kanten (11) vorgesehen sind und dass eine Aktivie-
rungsvorrichtung vorgesehen ist, mittels derer eine
der Schneidkanten (11) zur Aktivierung in einen Funk-
tionszustand überführbar ist.

7.  Werkzeug nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Schneidkante (11) mittels der
Aktivierungsvorrichtung in einen Funktionszustand
überführbar ist, in welchem sie gegenüber der oder
den weiteren Schneidkanten (11) bei der Werkstück-
bearbeitung in Hubrichtung (4) zu dem Werkstück hin
vorsteht.

8.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
ersten Werkzeugteil (2) wenigstens zwei Schneid-
kanten (11) vorgesehen sind, die ein und derselben
Gegenschneidkante (15) oder ein und demselben
Teilbereich einer Gegenschneidkante an dem zwei-
ten Werkzeugteil (3) zuordenbar sind.

9.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
ersten Werkzeugteil (2) wenigstens eine Schneidkan-
te (11) an einem Werkzeugeinsatz (18) vorgesehen
ist, der an einem Grundkörper (6) angeordnet ist und/
oder dass an dem zweiten Werkzeugteil (3) zumin-
dest eine Gegenschneidkante (15) oder zumindest
ein Teilbereich einer Gegenschneidkante an einem
Werkzeugeinsatz (22) vorgesehen ist, der an einem
Grundkörper (9) angeordnet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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